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DawI-Compact:

Betrauung mit einer DawI -
was gilt es aus vergabe- und zuwendungsrechtlicher Sicht zu beachten 
und wo liegen die steuerlichen Stolpersteine?

am 28. Mai 2026 (Webinar)

Diese Veranstaltung beleuchtet die rechtlichen Anforderungen an den Betrauungsakt im Kontext von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse jenseits der üblichen beihilferechtlichen Fragestellungen. 
Zunächst befassen wir uns mit der systematischen Abgrenzung zwischen Auftrags- und Zuwendungsverhältnis. Daran anknüpfend werden wir die steuerlichen Konsequenzen dieser Alternativen insbesondere im Hinblick auf die Körperschaft- und Umsatzsteuer analysieren und dabei typische Anwendungsfragen praxisnah vertiefen. 

Vortragende: 
· Julia Lipinsky, M.E.S., Rechtsanwältin, Becker Büttner Held
· Hilda Faut, Rechtsanwältin, Becker Büttner Held













Moderation: Gabriele Quardt, Rechtsanwältin Becker Büttner Held
	Ab 8:30 Uhr
	Einwahl 

	9:00 Uhr 
	Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmenden

	9:30 Uhr
	Abgrenzung von Auftrags- und Zuwendungsverhältnis im Zusammenhang mit der Betrauung mit einer DawI

· Rahmenbedingungen für DawI: Wann und warum bedarf es eines Betrauungsaktes?
· Formen des Betrauungsaktes und deren Bewertung insbesondere unter vergaberechtlichen Aspekten 
· Kriterien für die Abgrenzung zwischen Auftrags- und Zuwendungsverhältnis – Konsequenzen für die Betrauung
Julia Lipinsky, M.E.S., Rechtsanwältin, Becker Büttner Held (BBH) Rechtsanwälte

	11:00 Uhr
	Kaffeepause

	11:15 Uhr
	Steuerrechtliche Konsequenzen der unterschiedlichen Formen eines Betrauungsaktes
· Ertragsteuerliche Behandlung der Zuwendungen in Abhängigkeit zur Qualität der begünstigten Tätigkeit
· auf Ebene des Betrauten und 
· auf Ebene der betrauenden Stelle
· Chancen und Risiken im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer 
Hilda Faut, Rechtsanwältin, Becker Büttner Held (BBH) Rechtsanwälte

	13:00 Uhr
	Ende der Veranstaltung 



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.gebs.info
Die Veranstaltung richtet sich an alle, die mit beihilferechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zu tun haben oder sich speziell für dieses Thema interessieren und insbesondere in:
· Bundes- und Landesministerien
· Investitions-, Förder- sowie Bürgschaftsbanken
· Kommunen, Städten sowie deren Beteiligungsgesellschaften
· Bundes- und Landesrechnungshöfen
· Handwerkskammern
· Forschungseinrichtungen
· Projektgesellschaften tätig sind 
sowie an Unternehmensjurist:innen, Rechtsanwält:innen, Wirtschaftsprüfer:innen und Steuerberater:innen 

Verbindliche Anmeldung: Beihilfenrecht Compact
(Webinar)
am 28. Mai 2026


Zu zahlender Teilnahmebeitrag (bitte Zutreffendes ankreuzen):

□ Regulär: € 350,- 		□ Frühbucher: € 300,- (bei Anmeldung bis zum 6. Mai 2026)


Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Im Tagungspreis enthalten: Tagungsunterlagen (Versand per E-Mail soweit möglich vor Veranstaltungsbeginn). Ein Einwahllink für Teams wird vorab versandt. Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung nach der Veranstaltung. 

Ich nehme teil 

Name

Firma/ Behörde/ Organisation

Anschrift

E-Mail-Adresse

Telefon für eventuelle Rückfragen


Mit meiner Unterschrift erkenne ich die AGB (http://gebs.info/agb) und die Datenschutzerklärung (http://gebs.info/datenschutzerklaerung) der GeBS. GmbH an.





Datum, Unterschrift
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